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INFORMATORISCHER VERMERK 
des Generalsekretariats 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 

bestimmte Verfahren für die Anwendung des Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommens zwischen den Europäischen Gemeinschaften und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Serbien andererseits und für 
die Anwendung des Interimsabkommens zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft einerseits und der Republik Serbien andererseits 
– Ergebnisse der ersten Lesung des Europäischen Parlaments  
(Straßburg, 25./26. Oktober 2012) 

 
 

 
I. EINLEITUNG 

 

Der Berichterstatter, Herr Iuliu WINKLER (PPE - RO), hat im Namen des Ausschusses für 

internationalen Handel einen Bericht mit neun Abänderungen (Abänderungen 1-9) an dem 

Verordnungsvorschlag vorgelegt. 

 

II. AUSSPRACHE 

 

Es fand keine Aussprache statt. 

097533/EU XXIV. GP
Eingelangt am 14/11/12
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III. ABSTIMMUNG 

 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung am 25. Oktober 2012 besagte neun Abänderungen 

angenommen, die in der Anlage 1 im Wortlaut wiedergegeben sind. 

____________________ 

                                                 
1 [A.d.Ü.: Die vom Europäischen Parlament vorgelegte deutsche Fassung entspricht nicht ganz 

der englischen Fassung.] 
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ANLAGE 
(25.10.2012) 

 

Verfahren für die Anwendung des Stabilisierungs- und Assoziierungs-
abkommens EG/Serbien und des Interimsabkommens EG/Serbien ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte 
Verfahren für die Anwendung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen 
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik 
Serbien andererseits und für die Anwendung des Interimsabkommens zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft einerseits und der Republik Serbien andererseits 
(COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2011)0938), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet 
wurde (C7-0010/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0273/2012), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung  
Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Um die Bedingungen für die 
Durchführung des Interimsabkommens und 
des SAA zu vereinheitlichen, sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden. Da die 
Durchführungsmaßnahmen unter die 
gemeinsame Handelspolitik fallen, sollte 
ihre Annahme nach dem Prüfverfahren 
erfolgen. Sofern das Interimsabkommen 
und das SAA die Möglichkeit vorsehen, 
unter besonderen und kritischen 
Umständen umgehend Maßnahmen 
vorzusehen, die die jeweilige Situation 
erfordert, sollte die Kommission 
unverzüglich solche 
Durchführungsmaßnahmen annehmen. 

(4) Um die Bedingungen für die 
Durchführung des Interimsabkommens und 
des SAA zu vereinheitlichen, sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden.   

 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Es ist angebracht, dass im Falle 
außergewöhnlicher und kritischer 
Umstände für den Erlass sofortiger 
Maßnahmen das Beratungsverfahren zur 
Anwendung gelangt, da sich diese 
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Maßnahmen und ihre Folgen auf den 
Erlass endgültiger Maßnahmen 
auswirken. In Fällen, in denen eine 
Verzögerung bei der Einführung von 
Maßnahmen einen schwer 
wiedergutzumachenden Schaden 
verursachen würde, muss die Kommission 
die Möglichkeit haben, sofort anwendbare 
vorläufige Maßnahmen zu erlassen. 

 
 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung  
Erwägung 4 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Die Kommission sollte unmittelbar 
anwendbare Durchführungsrechtsakte 
erlassen, wenn dies in hinreichend 
begründeten Fällen im Zusammenhang 
mit außergewöhnlichen und kritischen 
Umständen im Sinne von Artikel 26 
Absatz 5 Buchstabe b und Artikel 27 
Absatz 4 des Interimsabkommens sowie 
anschließend von Artikel 41 Absatz 5 
Buchstabe b und Artikel 42 Absatz 4 des 
SAA aus Gründen äußerster Dringlichkeit 
erforderlich ist. 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Im SAA und im Interimsabkommen ist 
vorgesehen, dass bestimmte 
landwirtschaftliche und 
Fischereierzeugnisse mit Ursprung in 
Serbien im Rahmen von Zollkontingenten 
zu ermäßigten Zollsätzen in die Union 
eingeführt werden können. Daher müssen 
Vorschriften für die Verwaltung dieser 
Zollkontingente festgelegt werden. 

(5) Im SAA und im Interimsabkommen ist 
vorgesehen, dass bestimmte 
landwirtschaftliche und 
Fischereierzeugnisse mit Ursprung in 
Serbien im Rahmen von Zollkontingenten 
zu ermäßigten Zollsätzen in die Union 
eingeführt werden können. Daher müssen 
Vorschriften für die Verwaltung und 
Überprüfung dieser Zollkontingente 
festgelegt werden, damit diese eingehend 
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bewertet werden können. 

 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Änderungen und technische Anpassungen 
der nach dieser Verordnung erlassenen 
Vorschriften, die wegen einer Änderung 
der Codes der Kombinierten Nomenklatur 
und der TARIC-Unterpositionen 
notwendig werden oder die sich aus dem 
Abschluss neuer oder der Änderung 
bestehender Abkommen zwischen der 
Union und der Republik Serbien nach 
Artikel 218 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ergeben, werden nach dem in Artikel 13 
Absatz 3 dargelegten Verfahren oder 
gegebenenfalls bei landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen nach dem in Artikel 14 
Absatz 2 dargelegten Verfahren 
vorgenommen. 

Änderungen und technische Anpassungen 
der nach dieser Verordnung erlassenen 
Vorschriften, die wegen einer Änderung 
der Codes der Kombinierten Nomenklatur 
und der TARIC-Unterpositionen 
notwendig werden oder die sich aus dem 
Abschluss neuer oder der Änderung 
bestehender Abkommen zwischen der 
Union und der Republik Serbien nach 
Artikel 218 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ergeben und die keine wesentlichen 
Änderungen beinhalten, werden nach dem 
in Artikel 13 Absatz 3 dargelegten 
Prüfverfahren oder gegebenenfalls bei 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach 
dem in Artikel 14 Absatz 2 dargelegten 
Prüfverfahren vorgenommen. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 13 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Wird die Stellungnahme des 
Ausschusses im schriftlichen Verfahren 
eingeholt, so wird das Verfahren ohne 
Ergebnis abgeschlossen, wenn der 
Ausschussvorsitz dies innerhalb der Frist 
für die Abgabe der Stellungnahme 
beschließt oder die Mehrheit der 
Ausschussmitglieder dies verlangt. 
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Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 14 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Wird die Stellungnahme des 
Ausschusses im schriftlichen Verfahren 
eingeholt, so wird das Verfahren ohne 
Ergebnis abgeschlossen, wenn der 
Ausschussvorsitz dies innerhalb der Frist 
für die Abgabe der Stellungnahme 
beschließt oder die Mehrheit der 
Ausschussmitglieder dies verlangt. 

 
 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 15 - Absatz 2  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Bei Bezugnahmen auf diesen Absatz gilt 
Artikel 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren 
Artikel 5.  

2. Bei Bezugnahmen auf diesen Absatz gilt 
Artikel 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren 
Artikel 4.  

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 15 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Wird die Stellungnahme des 
Ausschusses im schriftlichen Verfahren 
eingeholt, so wird das Verfahren ohne 
Ergebnis abgeschlossen, wenn der 
Ausschussvorsitz dies innerhalb der Frist 
für die Abgabe der Stellungnahme 
beschließt oder die Mehrheit der 
Ausschussmitglieder dies verlangt. 
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